
Die entscheidenden Aussagen
der lutherischen Bekenntnisschriften

in ihrer Bedeutung für das und Jahrhundert‘
[Das ema, das MIr in dieser Formulierung geste worden ist, ist ungemein
umfangreich. Niemand wird W:  ‘5 daß dieses Thema 1in einem knappen
Vortrag auch LLUTL VO  w} Ferne erschöpfend behandelt werden ann. Genau
o  IN}  > nthält das MIr gestellte "Thema Zzwel Themen, nämlich einmal
die tage, WAaS die entscheidenden Aussagen der lutherischen Bekenntnis-
schriftften 1mM 16 Jahrhundert SCWESCIL sind, un DA anderen das Problem,
welche Relevanız diese entscheidenden Aussagen der zumindest manche
VO  - ihnen für das Jahrhundert haben on die rage ach den ent-
scheidenden Aussagen der Bekenntnisschriften 1n ihrer Bedeutung für das

Jahrhundert ist umtftassend ] as Problem, welche Bedeutung die
Aussagen der Bekenntnisschriften für Jahrhundert ABen, würde für
sich ebenfalls mehr als einen Vortrag beanspruchen. Man braucht 1LLUr die
Vorgänge auf der etzten Tagung des Lutherischen Weltbundes 1n elisink 1
1m a  fe denken, sich 1€eS$ VOT ugen führen Damals 1st

ja bekanntlich nicht gelungen, ein Wort ber das „entrale ema
der lutherischen Reformation, nämlich ber die Rechtfertigungslehre,
SaDCIL.
Andererseits annn keinen Zweitel gyeben, daß das gestellte "Thema dring-
lich ist. WAar wird 1e] ber die Bedeutung VO: chrift un Bekenntnis
DESAZT. ber CS fehlt doch nicht selten einer genügenden Beschäftigung
mMIit den Bekenntnisschriften, Ja auch 1Ur einer enntnis dessen, WAas S1e

und meinen. e1 annn INa ber die Bedeutung der Bekenntnis-
schritten selbstverständlich 11Ur annn sprechen, wWenn ail ihren Inhalt
kennt Ich halte zudem nicht für möglich, 1n systematischer Weise Er-
Orterungen ber die Bekenntnisschriften und ihre Bedeutung für das 16
SOWIle für das Jahrhundert anzustellen, WEEC1111 iNan die rage ihrer histo-
rischen Entstehung und ihrer dadurch bedingten Kigenart überspringt. In

Vortrag, gehalten auf dem Rüsttag der nıederdeutschen Martin—Luther-Vereine
behalten.
25 1966 auf der Heideburg bei Hamburg. Für den Druck ist die Vortragsform be1-

Siehe jetzt den Offiziellen Bericht der 1l1erten Vollversammlung des Lutherischen Welt-
bundes, Helsinki, Juli bis Tr August 1963, hrsg. VO Lutherischen Weltb@d, 1965



einem ersten Gedankengang wollen WI1r uns daher éinige wichtige inge
ber die historische Entstehung der Bekenntnisschriften VOL Augen führen

IDdie Art der Entstehung der lutherischen Bekenntnisschriften ist ja eine schr
verschiedene SCWECSCL. Die alteste Bekenntnisschrift, die beiden Katechis-
LE Luthers, sind nicht MIt der Absicht geschrieben worden, daß sS1e e1in
Bekenntnis darstellen ollten 1el1Imenr hat Luther bekanntlich die beiden
Katechismen für Unterrichtszwecke in dem evangelischen Kirchen-

verfaßt. Krst 1mM Laute der e1it en S1e sich als Bekenntnisschriften
durchgesetzt, und ZWAarr durch einen Bewe1lis des (se1istes un der 19
Luthers Schmalkaldische Artikel sind ebentalls nicht im vollen Sinne als
Bekenntnisschrift gedacht DSCWESCH. Luther hat 1in ihnen se1n persönliches
Vermiächtnis gesehen; zugleich ollten sS1e jejenigen Artikel enthalten, auf
denen die Evangelischen unnachgiebig auf dem geplanten OonZz]1. bestehen
wollten, SOWI1e andere, ber die Nanl mit gelehrten äannern bereit sel1,
disputieren®.
uch die Augsburgische Konfession ist eigentlich nicht als Bekenntnis-
chrift gedacht DSECWESCNH. 1 Jas äßt sich 7wel Punkten deutlich zeigen.
FEinmal WAar CS Ja SCWESCH, daß das milde Ausschreiben Karls Zum

Reichstag Augsburg be1 den Evangelischen die Hofinung hatte auf-
kommen lassen, c5 würde wirklichen Verhandlungen ber die elig10ns-
streitigkeiten kommen. Von daher verfaßte inNan sich 11UL Artikel, welche
die Mißbräuche betrafen, nämlich die Torgauer Artikel KErst 1n Augsburg
selbst fertigte IMNall, als iNall die feindliche tmosphäre spurte, fn er ıle
eine Verteidigungsschrift Die Contess10 Augustana hat damals zunächst
den 1te „Aynpologia®” > der ihrer SaNzCH Art ohl auch besser
NSCMCSSCIHL ist als der 1ite ‚‚Contessio0*®“. Krst jemlichZ Schluß hat iNall

ihr die Überschrift ‚‚Confessio Augustana‘“ gegeben. och Ma1 1530
berichtet Melanchthon 39  In Apolog1a cotidie multa mutamus“‘‘*, uch in
ber die Abzweckung, die Luther be1i Abfassung der Schmalkaldischen Artikel hatte,

siehe die Kontroverse 7zwischen Bizer und Volz Bizer, Zum geschichtlichen
Verständnis VO:  5 Luthers Schmalkaldischen Artikeln, in Zeitschrift für Kirchengeschichte
6 9 1956, 61 fr’ Volz, Luthers Schmalkaldische Artikel, eb 6 9 19537 259f£.;

Bizer, Noch einmal: Die Schmalkaldischen Artikel, eb 68, 1957, 287£. terner die
kurze Zusammenfassung VO:  } Volz, Art. Schmalkaldische rtikel, RGGS3 d 1961
Sp.

Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Aufl 1959 (im folgen-
den „BS“ abgekürzt), A
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Melanchthons Poterf der V_or;:ed‘e5 ‚begegnet nicht der Äusflruck „„Be-
kenntnis“‘ oder dergleichen. 1el1menr heißt es da  ' daß 189V 38 1n Kürze dartun
wolle, 255  aS die Lehre sel, die in dem Kurfürstentum achsen gelehrt
wird‘‘®. KErst 1n der endgültigen Vorrede, die annn VO  } dem kursächsischen
Kanzler eorg TUC verfaßt wurde, egegnet der Ausdruck ‚‚confessio0““:
„„offerimus 1n hac religionis NOSTIFrOFruUumM concionatorum et NOsStIram

confessionem, culiusmodi doctrinam scriptur1s sanctıs 3 PULO verbo Dei
hactenus 1i apud 1105 tradiderint‘‘?. Krst ganz ZU Schluß hat die Confessio
Augustana also den 1Te „„Bekenntnis““‘ erhalten. ber daß sS1e trotzdem
keineswegs allenthalben als eigentliche Bekenntnisschrift verstanden wurde,
daß ihr Vertfasser Melanchthon S1e vielmehr im wesentlichen als se1in Privat-
werk ansah, geht auch daraus hervor, daß Melanchthon später die Contessio
Augustana varlata herausgab, hne sich der Zustimmung der anderen kur-
sächsischen Theologen versichern. Hätte die Confessio Augustana schon
damals den Rang einer Bekenntnisschrift gehabt, hätte Melanchthon das
unmöglich tun können.
Was schließlich die anderen Bekenntnisschriften betrifft, sind auch S1e
nicht 1n dem Sinne als Bekenntnisschriften verfaßt worden, w1e INa S1Ee
heute SCIN bezeichnet. DiIie Apologie ist eine Entgegnung auf die katho-
SC Confutatio der Confessio Augustana. Der "Iractatus Melanchthons
ber die Macht des Papstes ist reilich och ehesten eine gemein-evan-
gelische Entgegnung auf die römischen Ansprüche. DiIie Konkordienforme
schließlich INa auch 1im heutigen Sinne schon damals als Bekenntnisschriftt
gegolten haben Sie diente ja bekanntlich dazu, die mancherle1 ach Luthers
ode entstandenen Streitigkeiten innerhalb der lutherischen Kirche EeNt-
scheiden un beenden. S1e ist also VOL vornherein mit einem bestimmten
dogmatischen und autoritativen Anspruch verfaßt und akzeptiert worden.

ber CS soll hier nicht 11Ur auf die verschiedene Absicht hingewlesen WCIL-

den, die die einzelnen Bekenntnisschriften ursprünglich besaßen. aAst och
wichtiger ist e1in kurzer Vergleich 7wischen den Vorformen einer CV aill-

gelischen Bekenntnisbildung und den Bekenntnisschriften selber, insbeson-
ere der Confessio Augustana, we1il hier die besondere Kigenart der Be-
kenntnisschriften hervortritt.
5 25. Zu Melanchthons Verhalten während der Abfassung der Confess10 Augustana
siehe den wichtigen Beitrag Vonmn Mülher, Um die Einheit der Kirche Zu den Ver-
handlungen über den Laienkelch während des Augsburger Reichstages 1530, 1in Refor-
mata Reformanda. Festgabe für Hubert Jedin, 1965, 393£1., bes 206
6  6 40, 3U 45 begegnet der Ausdruck ‚„„Bericht‘‘“ über die ehre un die Kirchen-
bräuche 1in Kursachsen.

45, 22.



Bekanntlich gehen die ersten Ansätze einer evangelischen Bekenntnisbil-
dung WEE1111 al VO  — den frühetren fränkischen Bekenntnissen bsieht
bis Luthers chrif£t „‚ Vom Abendmahl Christi Bekenntnis“‘ 528) zurück,

4Nn ber die Zwischenstufen der Schwabacher, der Marburger und
der Torgauer Artikel der Abfassung der Confessio Augustana führen
Melanchthon hat, als CF die Confessio Augustana ausarbeitete, nicht nur in
der Anordnung des Stofles, sondern auch 1n „ahlreichen Kinzel-
heiten immer wieder auf diese alteren Bekenntnisse zurückgegrifien, S1e oft
wörtlich übernommen, aber nicht minder oft VOI11 ihnen abweichende Kor-
mulierungen gebraucht. Um ohnender ist ein kurzer Vergleich 7wischen
Luthers Bekenntnis VO:  ; 1528 und der Confessio Augustana.
Luthers Bekenntnis VO  - 1528 Gndet sich im Anhang die chrift „„Vom
Abendmahl Cheisti' < die Luthers abschließende Äußerung 1mM Abendmahls-
streit mit Zwingli darstellen sollte. In diesem Bekenntnis 11 Luther; w1e

Sagt, VOL Gott und aller Welt seinen Glauben Stück für HC bekennen,
parauf gedenkt, bleiben bis 1in den Tod8, da mit jedermann arhe1
habe ber seinen Glauben Luther betont oben drein, daß diese Artikel
‚„aufs feißigste bedacht (scıil. SOWIl1Ee) durch die chrift und wieder hindurch
oftmals gezogen‘ habe? Aus diesem Grunde kommt diesem Bekenntnis
besondere Bedeutung
Was den Aufbau dieses Bekenntnisses betrifit, sich ohl eine ”2re
Gliederung, nıicht aber eine durchgehende Numerierung der einzelnen Ar-

Luther beziftert NUur die re1i ersten Artikel; die die re1 Personen der
"Irinität behandeln, ohne annn weiter zählen Man annn jedoch 1m SaNnzeCh
ohl Artikel unterscheiden, die nacheinander folgende Punkte behan-
deln Gott-Vater, Jesus Christus, der Heilige Geilst, die christliche
Kirche, dera das Gebet für die Toten, die Anrufung der e1ili-
SCI, die letzte Ölung, Ehe und Priestertum, die Messe, 16} Stifte
un! Klöster, Bilder und Meßgewänder, die Auferstehung der Toten
Außerlich fÄällt be1 dieser Gliederung auf, daß auf die Krörterung der orund-
legenden Glaubensartikel ber die T rinıtät, die Christologie und die christ-
liche IC. die Auseinandersetzung mit Rom ber die verschiedenen M16-
bräuche in Tre und Praxis der römischen Kirche un 7A38 Schluß die
Eschatologie folgen. Allein, CS ist doch nicht S  ‚ daß die Auseinander-
SEIZUNG MIt Rom 1Ur im mittleren eil VON Luthers Bekenntnis stattÄindet.
1elImehNhr hat Luther verschiedene Streitfragen schon 1n den ersten rtikeln

Luther, Vom Abendmahl Christi1, hrsg. Clemen 3, 507 25

Ebd. 508,
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behandelt. Man annn auch hier sehen, daß es für Luther nicht genügt, die
Trinitätslehre 1 Sinne eines objektiven Dogmas entfalten. Vielmehr Jegt
(SI: entscheidendes Gewicht auf das Verständnis der Trinitätslehre. Anders
ausgedrückt, GT entfaltet die 'Irinitätslehre VO  - seinem theologischen Ansatz
her, oder umgekehrt, macht die Trinitätslehre für die gEsSAMLE Theologie
fruchtbar und durchdenkt diese VO jener her
och 11U11 den wichtigsten edanken 1n diesem Bekenntnis Luthers!
Im ersten Artikel bekennt Luther seinen Glauben den en Artikel
der gyÖöttlichen Majestät, nämlich Vater, Sohn un! Heiligen Geist, un! be-
stätigt die Verwerfung der Bestreiter der I'rıinität, Ww1e Arlaner, Sabellianer
und andere.
Bedeutsamer 1st der Z7weıite Artikel, der VO:  - Jesus Christus handelt. Hier
eroOrtert Luther zunächst die Zweinaturenlehre. Allein, Luther begnügt sich
nicht damit, das christologische ogma VO  = Chalkedon enttalten. 1el-
mehr nımmMt G1 die gesarnte Erlösungslehre 1in seine hristologie hinein,
hnlich Ww1e das auch 1n den beiden Katechismen Cut, hier 11Ur och auS-

führlicher un! zugespitzter: ‚ AUCh gylaub ich daß olcher Gottes und Marien
Sohn, Herr Jesus Christus, hat für u1ls ATINIC Sünder gelitten, se1
gekreuzigt, gestorben und begraben, damit uns VO:  - der Sünde, Tod un
ew1gem orn (Csottes durch se1n unschuldig Blut erlöse 5 “10. Vorher hatte
CS schon geheißen, daß Jesus Christus se1 ‚„„mein und aller Herr‘“441. Weiter
verwirft Lauther, ebentfalls im 7zweılıten Artikel, die Lehre des elag1us VO

freien en des Menschen, auch die Pelagianer, die 1in der Sünde
LLUTLT ein ‚„‚Gebrechen‘‘ oder .„Fehl” sehen12. 16 S damit, Luther
chließt eine Verwerfung der enun! Klöster al weil die Mönche me1n-
ten, durch die Befolgung der consilia evangeliıca VOL (SOtt gerecht werden

können, obwohl Luther durchaus zug1bt, daß auch in den Klöstern
Heilige gegeben hat, die nicht auf ihre etke. sondern auf Gottes Gnade

haben!13. Dagegen Sagt Luther:; daß die einzigen heiligen en
un! rechten Stifte, die (Gott selbst eingesetzt hat, das Priesteramt, der Ehe-
stand sSOowl1e die weltliche Obrigkeit bzw die weltlichen Berufe seien. Wer
in diesen tänden lebt, LUtL eitel heilige Werkel4t Gegenüber diesen welt-
lichen Ständen dürte 6S Klöster höchstens als chulen geben

Ebd 508, 27£.
Ebd 5US,
Ebd 509, 25£.
Ebd 505; 25 £.
Ebd 510) 23f.
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Auf die übrigen Artikel in Luthers Bekenntnis brauchen WIr ‚80830 urz hin-
7uwelsen. Erwähnt Sel; daß Luther 1n Artikel die Kirche als ‚„die Ge-
meinde un Zahl der Versammlung er Christen 1n er elt‘® bezeich-
net1>. Iso keine Konstituiterung einer besonderen Konfessionskirche! 1el-
mehr Sagt Luther ausdrücklich, daß diese wahre Christenheit auch der
römischen Kirche Zerstireut se1, nicht anders als den ‘Lürken1®. Die
wahre Kirche ist für Luther niemals eintfach mMit der außeren Zahl der
Kirchenglieder identisch. So wen1g @T: die wahre < irche VOIll der außeren
Kirche scheidet, sechr ist doch die wahreC eine verborgene, ge1st-
liche 1TO
Fassen WIr die Bedeutung VO  o Luthers Bekenntnis VO  n 152811
ist > daß s1e in der>unlöslichen Verknüpfung überkommener
dogmatischer Aussagen mMi1t den eigenen Erkenntnissen ber die Verloren-
eit des sündigen Menschen und die Rechtfertigung csola oratia sola Hide
besteht, oder anders ausgedrückt: 1in der Zusammenbindung VO  - Christo-
ogie un Soteriologie. Beide, das christologische ogma der alten Kirche
w1e die eigene, ber die Entscheidungen des pelagianischen Streites hinaus-
gehende Lehre VO  - Sünde und Gnade durchdringen sich bei Luther 11
SCHHO Es ist nicht S  > daß dem überkommenen trinitarischen und christo-
logischen ogma lediglich einige ecue Erkenntnisse hinzugefügt würden.
1elmenr hat Luther die Aussagen der alten Konzile 1mM Lichte seiner An-
schauung VO  ; Sünde un: Rechtfertigung gelesen, und umgekehrt inter-
pretiert 6Cr die Anthropologie VO  - der Christologie CT [Dieses CNDC Mit-
und Ineinander VO  o Christologie und Soteriologie 1st ohl der wesentlich-
sStEe Beitrag, den Luther einer echten Aneignung der altkirchlichen Lehr-
entscheidungen geleistet hat
In den Schmalkaldischen Artikeln ist 6s Tanz äahnlich ber WI1r brauchen
das jer vielleicht nicht weiter erortern, da CS u15 die geschichtliche
Kigenart der Bekenntnisschriften geht. Statt dessen wollen WI1r die EeNTt-

sprechenden Stücke der Contess10 Augustana mit Luthers Bekenntnis VCIL-

gleichen.

Ebd 512: 14£.

Ebd 542 19f71.
17 Vgl Maurer, Von der Freiheit eines Christenmenschen Zwei Untersuchungen

Luthers Reformationsschriften 1520/21; 1949, bes S17, AZzu allerdings uch
Wolf, Die Christusverkündigung be1i Luther, in : Peregrinatio Studien ZuUur tefor-

matorischen Theologie un! A Kirchenproblem, Aufl 1962, 26{f. Anm.; terner
Wolf, Asterisc1 un! Obelisc1 ZU) Thema Athanasius und Luther, in * Evangelische

Theologie 1  'g 1958, 481 f1.
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Dabei sehen WIr davon ab, daß Melanchthon 1in seiner Confessio Augustana
den Eindruck erwecken suchte, als betreffe der Gegensatz ”7wischen
Katholiken un: Evangelischen lediglich einige Mißbräuche und nicht eigent-
liche Lehrfragen, Ww1e 1n Art 2118 ZAT Ausdruck bringt. Denn eine solche
Behauptung mMag allenfalls durch diplomatische Vorsicht, W1e S1Ce Melan-
hthon damals geraten schien, entschuldigt werden. Um wichtiger aber ist
die Art und Weise, W1Ee Melanc  on das alte ogma übernommen und mit
der evangelischen Heilslehre verknüpft hat.
In Artikel der Confessio Augustana betont Melanchthon die Überein-
stimmung mMmit den atholiken in der Trinitätslehre. Was die trinitarischen
Aussagen als solche betrifit, sind Luther un! Melanchthon 1m
durchaus konform. 1C. schr glücklich ist allerdings 1n der Contfessio
Augustana der Ausdruck ‚‚decretum“ 49, den Melanchthon für die Knt-
scheidung des Konzils VO  - Nicäa gebraucht er hat mit C darauf
hingewiesen?®, daß die Wahl des Ausdrucks ‚‚decretum““ 35  ‚Ur als Fehlgriff
bezeichnet werden‘“‘ annn Dieser Ausdruck könnte den Anschein erwecken,
als ob auch den Evangelischen das Fürwahrhalten einer bestimmten
Anzahl definierter Dogmen vinge: Melanchthon Sagt Ja, daß dieses decre-
u  3 gylauben se1. [)Das könnte einer bloßen Nebenordnung VO  ) chrift
und Tradition führen, wobei sich alsbald auch die Untehlbarkeit der Konzile
wieder einstellen würde; und die Dogmen waren dann nichts anderes als
veritates revelatae, daß sS1e als Bekenntnisse verstanden werden, die
auf die geoflenbarte veritas hinweisen. ber INa  e darf ohl 1in diesen Aus-
druck nicht jel hineinlegen. Immerhin ist 38 bezeichnend, daß die
Contutatio Melanchthons Berufung auf das 1cänum ganz 1in ihrem Sinne

deuten suchte, indem S1e Begrifte W1e fidei,; concordare Gr

1O1INAana ecclesia, definire USW. eintührte. Es wird ohl nicht Sanz zufällig
se1n, daß Melanchthon diesen Ausdruck hier gebraucht hat
Daß hier tatsächlich 7zwischen Melanchthon un Luther eine YEeWlsse Ver-
schiedenheit besteht, geht aus Luthers Schmalkaldischen Artikeln hervor.
Luther hat hier 1 ersten eil den Artikel VON der gyöttlichen Majestät
behandelt Da heißt Dab (Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist 1n einem
gyöttlichen Wesen und Natur drei unterschiedliche Personen ein einiger
Gott ist der Hımmel und engeschaften hat Daß der Vater VO  S niemand,
der Sohn VO Vater geboren, der Heilige Geist VO Vater un Sohn aus-

gehend. Daß nicht der Vater och der Heilige Geist, sondern der Sohn sSCe1

3C 144£.
X  ,

Elert, Morphologie des Luthertums, 1) Aufl 1952, 178
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ensch SEWOLdEN —. Darauf folgt dann die Aussage: IIESE Artikel sind
in keinem Zank och ÖtLEeIE, we1l WIr beiden Teilen dieselbigen (glauben
und) bekennen“‘‘22. Luther hatte zunächst geschrieben „gläuben und beken-
HEn  c hat dann aber 1n seinem Manuskript die Worte „gläuben und“‘ C
strichen. So e1i n 1n dem Druck der Schmalkaldischen Artikel lediglich,
daß Katholiken W1e Protestanten diese Artikel ‚‚bekennen‘““‘. DDen eigent-
lichen Glauben die Irinität hat Luther den Katholiken jedoch nicht
zugetraut, we1l CF sich mit ihnen 1n dem soteriologischen erständnis dieses
Lehrstückes nicht ein12 wußte Man kann den Unterschied zwischen Luther
un Melanc  on 1n dieser Hinsicht 1n bestimmen, daß Luther, w1e sich
etwa auch einer Besprechung der Katechismen nachweisen ließe, die
Irinitätslehre von der Christologie her 1n Angriff nahm, wobel die Christo-
logie ihrerseits VO  = der Rechtfertigungslehre bestimmt ist: während Me-
lanchthon seinerseits VOL der Irinitätslehre ausging un! die Christologie
1in die TIrinitätslehre einbaute. Hınzu kommt, daß Luther und Melanchthon
sich 1in der Art und Weise voneinander unterscheiden, w1e S1e die Dogmen
der alten Kirche rezipleren. Be1 Melanchthon zeigt sich je länger desto mehr
ein gewisser Iraditionalismus. Von jer aus ergab  Sa sich für ihn eine festere
Anknüpfung die überkommene Irinitätslehre.
Nun 1St aber zein Zweifel, daß sich abgesehen VON diesem verschiedenen
Ansatz, den WI1r aufgezeigt haben, auch 1in zanlreichen Einzelheiten mehr
oder weniger erhebliche Unterschiede 7zwischen den verschiedenen Be-
kenntnisschriften und ihren theologischen Aussagen inden 7Zum Schluß
dieses ersten Teiles SCe1 wenigstens auf einige derartige Unterschiede 116
hingewiesen.
Solche Unterschiede bestehen eLtwa 1n der Rechtfertigungslehre. Luther hat
die Rechtfertigung nicht 11Ur als die Zurechnung der remden Gerechtigkeit
Christi verstanden, sondern immer auch als reale Gerechtmachung, die
reilich 1in der Zurechnung der Gerechtigkeit Christi yründet und nicht w1e
für römisch-katholisches Empfinden Eerst 1n der Gerechtsprechung ihr Ziel
erreicht?3. Melanc  on hingegen hat die iustificatio 1n seiner späteren eit

414, 12£1.

415,
D Holl Gesammelte Autsätze Zur Kirchengeschichte, T, Aufl 1948, 124{£.
s O; hatte seinerzeit die überspitzte These aufgestellt, daß Gott 1im Blick auf die künftige
reale Gerechtwerdung des Menschen diesen schon jetzt gerecht spricht. Diese These 1ISt
LIECEUCTEN Untersuchungen mit Recht dahingehend abgewandelt worden, daß die Gerecht-
machung für Luther 1n der Gerechtsprechung gründet, beide ber unlöslich enN-

gehören. Siehe Iwa die abgewogene Darstellung bei Althaus, Die Theologie artın
Luthers, Aufl 1963, 203£f.



stärker auf das forensische Moment EINSESTIENZT und das eftektive
ausgeschlossen ] iese Verengung Aindet sich reilich och nicht der Con-
fessio Augustana un! der Apologie ber S1C stellt doch die V oraussetzung
für manche theologischen Auseinandersetzungen insbesondere für
den osiandrischen Streit dar dem eigentlich beide Seiten nicht mehr
Luthers umfassendes Verständnis der Rechtfertigung vertraten sondern
11U.  w) teils das torensische Moment die Philippisten teils das eftektive

()s1ander ausschließlich betonten Die Konkordienformel
ihren Entscheidungen diese FECW1ISSC Verengung der Auffassung VO  - der
Rechtfertigung VOTAaUS und 1ST auch 11Ur VO daher verständlich
der CS 1St urz auf die Lehre VO ert1ius eg1s ainzuwelilsen Bekanntlich
hat Luther ([A01 ert1ius uSus eg1s nicht gekannt un nicht vertreten24
Wohl aber hat Melanchthon SCHYGT eit die In VO eruus
SUS ausgebildet I die Konkordienformel bekanntlich ihrem Ar-

eruus uSus eg1s Wır können auf die Fragen die jer
geht unmöglich eingehen Die TE der Konkordienformel VO

ertius uSsSus eo1S 1ST der Forschung Sanz verschieden inter pretlert WO1-

den Teilweise 1inNnan daß IMNa  ; die Anschauung der Konkordienformel
diesem Punkt nicht MI1 derjenigen Luthers zusammenbringen könne?>

Leilweise versucht INa  w die Diferenzen harmonisieren Joest hat
SC1iNEM wichtigen Buch „„Gesetz un Freiheit bei Luther C111C paränetische
Bedeutung des Gesetzes auch Sinne für die Christen teststellen
wollen?26 Wıe dem auch SC111 INas, hier bestehen auf jeden Kall bedeutsame
Unterschiede, A7u Lehrstück das 7zweitellos für Luther und die
lutherische Kirche VO  - besonderem Gewicht 1ST
der CS 1STt hinzuweisen auf SCWISSC Verschiedenheiten der Sakraments-
lehre spezle der Abendmahlslehre uch hier 1STt CS unmöglich der
Kürze der ZALT Verfügung stehenden Zeit auf diese Fragen näher einzugehen
ber CS 1ST ja bekannt daß 7zwischen der lateinischen und der deutschen
Fassung des Trtikels der Confessio Augustana der die Abendmahlslehre
behandelt beträchtliche Unterschiede oder zumindest Akzentverschiebun-
SCH da s1nd?7

Siehe KElert Das christliche Ethos, 1949 2386
So LWa Schott Die zeitliche und die d Gerechtigkeit Kıine kontrovers-

theologische Untersuchung Konkordienbuch 1955
Joest Gesetz und Freiheit Das Problem des ertius USUus leg1s be1 Luther und

die neutestamentliche Paränese Aufl 1961 bes 45#
27 Siehe hierzu VOTLr lem Maurer Zum geschichtlichen Verständnis der Abendmahls-
artıkel der Confessio Augustana, 1N: Festschrift für Gerhard Kıtter, 1950, 161£.;

Bizer (und Kreck), Die Abendmahlslehre den rteformatorischen Bekenntnis-
schriften, Aufl 1959, bes 23 f}.
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IDE) uns hier nicht um Vollständigkeit geht, Mas s mi1it diesen knappen
Hinweisen se1in Bewenden en Ks 1st ein Ziweitel, daß die Bekenntnis-
schritten u1LlseTrer lutherischen Kirche geschichtlich entstanden sind; daß S1e
auf Grund der jeweils besonderen Entstehung und mehr och auf Grund
der verschiedenen Verfasserschaft ihre Sanz bestimmte Ausprägung haben,
die in manchem nicht ohne weiteres harmontisiert werden kann; daß fterner
die theologischen Auseinandersetzungen innerhalb des Luthertums ach
Luthers Tod 1n vielen Punkten einer veränderten Fragestellung geführt
haben, WAas wiederum auch eine gEWI1sse Veränderung der theologischen
Lösungen bedingte.

11

Wır haben bisher 1 ersten e1l 1SCTES Vortrages die historische Ent-
stehung der Bekenntnisschriften 1n ihrer Bedeutung für deren Aussage-
gehalt verdeutlichen gyesucht. Im 7weiten e1il des Vortrages, dem WI1T
u1nls jetzt zuwenden, soll 1U  ® die rage SfOTteEer werden, WwOorın die eigentlich
entscheidenden Aussagen der Bekenntnisschritften sehen sind und SPC-
ziell; welche Bedeutung diese Aussagen für uU1LLSCIC eit en Wie schon
erwähnt, können diesem Problem 1Ur einige kurze rwägungen
geste werden.
a) Zunächst kurz ein1ge Bemerkungen den entscheidenden Aussagen der
Bekenntnisschriften 1n ihrer Bedeutung für das Jahrhundert, wobei frei-
ich die bleibende Bedeutung dieser Aussagen Z eil VO  - selbst mi1it
gegeben ist und unmittelbar einleuchtet.
Genau 8  IN  > müßten WI1r natürlich für jede Bekenntnisschrift die
rage, welches die entscheidenden Aussagen sind, gesondert behandeln.
[ Ja WI1r das nicht können, greifen WI1r ein1ge wichtige Punkte heraus.
Was die Confessio Augustana betrifit, ist hervorzuheben die ruhige,
sachliche, unpolemische Art und zugleich die dogmatische Genauigkeit,
MIit der weithin die T der Reformation entfaltet wird. Kine klassische
Formulierung hat Melanc  on VOTL em in Artikel der Confessio Augu-

ber die Rechtfertigung gefunden. DIie Anordnung der Artikel der
Contessio Augustana SOwIl1e die schon erwähnte Meinung Melanchthons,
daß der Streit 1LLUL ißbräuche, nicht jedoch Lehrfragen betrefle, lassen
reilich nicht geraten erscheinen, 1n einem einzelnen Lehrstück das Zentrum
der Contessio Augustana sehen. Vielmehr mu INa  - die Aussagen der
Contessio Augustana 1n ihrer SanzCH sehen un als eine grundlegende
Zusammenfassung wesentlicher Lehren der Reformation verstehen. Ola
ständigkeit hat Melanc  on dabei weder erstrebht och erreicht. as annn
eine Bekenntnisschrift ohl auch n1emals. ber die e1ite un! arheılit der
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Formulierungén machen ohne weiteres verständlich, die Confessio
Augustana das verbreitetste Bekenntnis des Luthertums YEWOF-
den ist
Was die Apologie betrifit, annn INa hier schon eher VO  r einem Schwer-
punkt reden. DIie Contutatio hat sich bei ihrer Entgegnung ZWAar ganz
den Autbau und die Reihenfolge der Artikel 1n der Confessio Augustana
gehalten; aber S1Ce hat mit Recht herausgestellt, daß die Zentralirage W1-
schen Katholiken und Evangelischen die TE VO  - der Rechtfertigung 1st.
Durch die KEntgegnung der Confutatio hat sich die Auseinandersetzung 1n
Augsburg auf dieses Zentralthema verlagert. Melanc  on hat dem selbst
Rechnung> indem in der Apologie die e VO  : der echt-
fertigung esonders ausführlich entfaltet hat Ich den Artikel der
Apologie MIt für das beste un:! theologisch ausgereifteste, W as Melanc.  on
jemals geschrieben hat Die VOIN u1n1ls schon einseltige Entwicklung
1n der Rechttfertigungslehre des späateren Melanchthon, die annn auch in der
Konkordientorme. reziplert worden ISE, 1st 1im Artikel der Apologie och
nıcht da 1elmehr hat Melanc  on 1er ausführlich dargelegt, daß die
iustihicatio beides ist, nämlich Gerechtsprechung und Gerechtmachung. Kr
hat auch diese beiden Seiten der Rechtfertigung CN miteinander verbun-
den. SO sa ‚„qula iustificari significat iniustis 1uUStOos efAici SCUu

regeneraf1, significat ET 1uUStos pronuntiar1 SC  e feputam - Jede Entfaltung
der lutherischen Rechtfertigungslehre muß sich VOL em auch A Apolo-
o1e Orientieren. Hier sind bestimmte Aspekte der Rechtfertigung, die 1in
Confessio Augustana wohl VOI2.USgCSCtZt, aber nicht entfaltet worden sind,
dargelegt un begründet worden. Kın besonderes Schwergewicht hat ApO-
ogie auch dariın, daß Aussagen der Kirchenväter 1in großem Umfang
herangezogen werden.
Wır übergehen das, Was 1n der Apologie ferner och eLwa ZUr Erbsünden-
FE oder ZT TE VOIL der C oder manchen anderen Fragen
Sagt wird, obwohl auch hier bestimmte Schwerpunkte egegnen, die
sich gewürdigt werden mülhten, un en dessen einen bedeutsamen
Aspekt aus den Schmalkaldischen Artikeln hervor, der den Autbau dersel-
ben betrifit; VO  e} daher ergeben sich wichtige Konsequenzen für das
köntroverstheologische Gespräch. Die Schmalkaldischen Artikel oyliedern
sich 1n TrTEe1 e1ile In dem ersten e1il behandelt Luther diejenigen Artikel,
die in keinem Zank och Streit sind, ber die daher nicht weiter handeln
1St. Hıer Äinden sich die vorhin genannten AÄußerungen ber die I rinitäts-
lehre In dem Zzweiten e1l erorter Luther „ Artikel, das Amt und Werk

Apo\logie 4, 174, 27
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Jesu Christi der HISI Erlösung betreffen‘‘29, Hier handel£ 6S sich
Artikel, die kontrovers sind und ber die inan nicht mit den Katholiken
verhandeln kann, sondern bei denen iNan einfach fest bleiben muß Es ist
interessant, sich den Inhalt dieser unabdingbaren Artikel urz VOL Augen
halten S1e betreften den Artikel VO  n Jesus Christus, die Ablehnung
der Messe, die Ablehnung der Stitfte und Klöster und die Ablehnung
des Papsttums. Es ist bezeichnend, daß denjenigen rtikeln, denen
Luther positiv auf jeden Fall festhalten will, 1L1Ur der eine VO  — Jesus Christus
steht Die Rechtfertigungslehre wird VOIN Luther hier bezeichnenderweise
nicht genannt! ber auch sonst fehlt etliches, das INa eigentlich 1er C1-

arten sollte
In dem dritten eil behandelt Luther annn ‚„‚Stücke der Artikel SC1
ber die) WIr mit gelehrten, vernünftigen SC1 Männern) oder unter uns

selbst handeln‘‘ mOogen?“; also Artikel, ber die inNnan mit den Katholiken
sprechen bzw. verhandeln ”rnn. Dazu gehören folgende Artikel: VO der
Sünde, VO (Gesetz. VOIL der Buße, VO vangelio, VO  e der Tautfe,

VO Sakrament des Altars, VOIl den Schlüsseln, VO  - der Beichte,
VO Bann, VOII der el und Vokation, FT VO  - der Priesterehe,

VO  - den Kirchen, 13 WwW1€e INa  = VOTLT Gott gerecht wird und VOIll

Erxken, VO  - Klostergelübden un 15 VO  w Menschensatzungen. Wohl-
gemerkt Luther Sagt nicht, daß 1n diesen Artikeln ein [Dissensus 7wischen
Rom un Wittenberg besteht Er sucht nicht, W1€e Melanchthon in der
Confessio Augustana, den Gegensatz verharmlosen. Vielmehr welst CT

often auf die Diferenzen hin w1e inNnan bei Luther auch schwerlich anders
An Und doch 1st bezeichnend, daß Luther ber zentrale

Fragen w1e die Rechtfertigung, die PE VO  - "Tautfe und Abendmahl, das
Amt, die Schlüsselgewalt mit atholiken bereit ist, diskutieren.
Die Schmalkaldischen Artikel en ganz oftenbar damals WwW1e heute eine
em1inente Bedeutung in kontroverstheologischer Hinsicht. Ja diese Bedeu-
LunNg ist heute vielleicht och gyrößer als 1mM 16 Jahrhundert, da die (7e=-
sprächsbereitschaft auf beiden Seiten orößer ist. Es <ibt schlechterdings
kein LehrStück:; ber das Luther nicht mit Rom reden bereit ware. Luther
hat keiner e1it einer Verfestigung ZuUT: Konfessionskirche das Wort SC  —
det Gerade diese Aussagen der Schmalkaldischen Artikel ollten davor
afrnıch, selbstsicher auf bestimmte Lehrformulierungen der eigenen TC

pochen. Nur 1in dem einen Artikel VO Jesus Christus Wr Luther nicht
bereit, irgendetwas nachzugeben. Von dem Artikel VO  = Jesus Christus Sagt

415, 4£.

433,
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„„Auf dieéern Artikel steht alles, das WIr wider den Papst, Teufel un: Welt
lehren und leben“‘31 Und „ VOBß diesem Artikel annn inNnan nichts weichen
der nachgeben, 6S falle Himmel un Erden oder W Aads nicht bleiben w1ill‘‘32.
Hier zeigt sich deutlicher als irgendwo anders, daß Luther letztlich 11Ur

das solus Christus geht und nichts Wenn ich VOLL einer Aus-
Sd: der Bekenntnisschriften sollte, daß S1e für das und für das

Jahrhundert schlechthin entscheidend ist, annn würde ich CS VOILl dieser
Aussage mMit allem Nachdruck behaupten.

Nachdem WIr eINISE Schwerpunkte markiert haben, die die Bekenntnis-
schriften selbst SETZEN, wollen WI1r LLUIL urz darauf eingehen, daß daneben
doch auch bestimmte Lehrformulierungen damals w1e heute ihr esonderes
Gewicht haben. Es annn sich hier weder eine CDC Lehrgesetzlichkeit
handeln och auch darum, daß INa die einzelnen Aussagen völlig erweicht.
1elmenr mussen die einzelnen Lehraussagen 1in ihrer Zuordnung ZAT ZEe1N-

tralen ema der Reformation Luthers gesehen werden, wWw1e S16 sich
gleich selbst auch 11Ur als Entfaltung dieses „entralen Themas verstehen.
In diesem Sinne betrachte ich als entscheidende Aussagen eLwa2 diejenigen
der Apologie ber Gesetz un vangelium. Die TE VO:  } (Gesetz un
Evangelium wird ja nicht 11Ur in der Konkordienformel behandelt, ihr
die erwähnte Problematik eignet, sondern ndirekt auch 1n der Confessio
Augustana un: der Apologie. 7 war enthalten diese beiden Bekenntni1is-
schriften keinen eigenen Artikel ber Gesetz un Evangelium. Gleichwohl
steht die rechte Unterscheidung VOIl Gesetz und Evangelium hinter ”ahl-
reichen Aussagen dieser beiden Schriften esonders wichtig sind auch 1er
die Ausführungen Melanchthons 1n Apologie In diesem Abschnitt be-
ginnt Melanc  on seine Erwiderung auf die Verwerfung des Ttikels
der Confessio Augustans durch die Kontfutatoren damit, daß C Sagt „ Uni-

scriptura in hos uOSs locos praec1puos distribui 1n legem et

promissiones. lHias enım egem tradit, alias tradit promissionem de Chri-
sto°°33 Weiter führt Melanchthon AaUS, daß diese Verheißungen teilweise
sich auf den kommenden Christus beziehen amıt me1int f die We1s-

des en TLestaments daß S16 daneben aber teilweise die
Sündenvergebung verheißen, amıt me1int CT das Neue Testament342.
Sodann führt Melanchthon AauS, daß Gesetz den Dekalog versteht

4106,
415, 24L

ÖC Äpologie A, 159; 20 f.
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bzw die göttlichen Gebote, immer S1e 1n der chrift enthalten sind
also auch 1m Neuen Testament!). [ )as Gesetz, das die Sünde aufzeigt, ist
also nicht das natürliche GESETZ, sondern das geoflenbarte. DIie Teremontial-
DESCELIZE werden VON Melanchthon ausdrücklich dabe1 ausgeschlossen. S1e
gehören 1n diesem strikten Sinne nichtZGesetz®. Denn die alttestament-
lichen Zeremonialgesetze 11Ur auf e1it gegeben®®, S1e hatten lediglich
einen hinweisenden Charakter auf das kommende pfer, das für ULISGEE

Sünden soMte. damit die Menschen wissen, daß S16 nicht aus

eigenen Verdiensten, sondern des Verdienstes Christi mit Gott VCTI-

söhnt werden??.
Wır können die Bedeutung der Ausführungen der Apologie ber Gesetz
und vangelium 1ler nicht annähernd erschöpfend würdigen. Melanchthon
hält aber hier DSanz in Übereinstimmung m1t Luther daran fest: daß die
Zeremonilalgesetze 1n keiner VWeise, auch nicht 1n abgewandelter Form, auf
den Opferkultus des Neuen Bundes un! das christliche Priestertum
beziehen sind. Kr Sagt ähnlich w1e Luther, daß das Gesetz nicht einseltig
nauf das Ite Testament un! das Evangelium nicht ausschließlich auf das
Neue Lestament beziehen ist9®  D 1elmenr nthält das Ite "Testament auch
vangelium und das Neue Lestament auch richtendes Gesetz. Außerdem
betont Melanchthon 1n der Apologie mMit em Nachdruck, daß für die
Christen das Gesetz als Heilsweg abgetan 1st. In der Apologie zeigen sich
och keine Spuren des später VO  . Melanchthon ertius SUS

eo1s. Die Ausführungen der Apologie ber Gesetz un Evangelium gehö-
EC  a sicher den entscheidenden Aussagen der Bekenntnisschritten, die
auch heute nichts VON ihrer Aktualität eingebüßt en
AÄAhnliches ware natürlich auch ber vieles andere s Was in den
Bekenntnisschriften enthalten ist. uch dort, iMa  w} Kritik anzubringen
hat  5 ist CS doch S  5 daß 1Nall immer VO  ; den Bekenntnisschriften lernen
kann. Übrigens annn ia  ’ VO ihnen nicht Nnur in lehrmäßiger Hinsicht
vieles lernen, sondern auch in methodischer Hinsicht. Ich en JEr VOTL

em die gyroße begriffliche Schärfe, mit der die Konkordienformel die
robleme, die CS ihr geht, charakterisiert, klar die Alternativen aufzeigt
un annn ihre Antwort <ibt. Wie auch immer 1iNall manchen Entsche1-
dungen der Konkordienformel 1mM einzelnen stehen INa  S> 1st die Präzision,

Apologie 4, 160,
Apologie 13 S03 37£.

377 Apologie 24, 299; 22£.

Apologie 2  > 55 3065, 41 £.
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mMit der die Fragen behandelt werden mustergültig Sehr häufig eröftnet ja
erst die klare Formulierung Strittigen rage überhaupt die Möglich-
keit, e1iNe Lösung finden
C) ber nachdem WI1r diesem 7zweıten eil zunächst das verschiedene
theologische Schwergewicht der einzelnen Bekenntnisschriften und sodann
die Bedeutung bestimmter Lehrformulierungen haben wollen
WITLr auf die rage Ur eingehen W1C inNnan angesichts der den VCI-

schiedenen Bekenntnisschriften zweitellos vorhandenen mehr oder WECINSCI
erheblichen Difterenzen vertahren hat Wie WITLr EFSTEN eil hervor-
gehoben haben betreften diese Diferenzen Ja nicht 11U!T einzelne Aussagen
oder Gruppen VOLL Aussagen sondern gelegentlich den theologischen
Ansatz selbst oder bestimmte Probleme die MI1t diesem Ansatz unlösbar
verbunden sind Die NEUCIC Reformationsforschung hat die Unterschiede
7zwischen Luther und Melanc  on schärfer herausgearbeitet manch-
mal vielleicht überbetont Es WAalLc völlig falsch wollte INa Melanch-
thon 11Ur kritisieren un Luther DA alleinigen Richter ber die Lehre der
lutherischenC rheben Luther selbst würde solchen Anspruch
niemals erheben hat ihn auch nicht vestellt uch gegenüber Luther
annn C5 keine Gefolgschaft geben ber WIrTr können doch nicht die
Augen davor verschließen daß 19888  - einmal beträchtliche Unterschiede auch
7zwischen den verschiedenen Bekenntnisschriften vorhanden sind
Mir scheint daß hier C+I1 Doppeltes oilt wWwWas ohl auch gegenüber dem
Neuen Lestament beherzigen 1STt einmal 1STt er Nüchternheit un
MIT er chärfe das JC esondere der einzelnen Schriften herauszuheben
Jedes andere orgehen WAaliLic unwahrhaftig un! würde sich rächen Anderer-

1STt aber zugleich ach dem Gemeinsamen ach dem tragenden Hun-
dament oder ach der Mıtte der verschiedenen Schriften fragen Es WAaTrc

GiH® völlig unbefriedigende Auskunft wollte iNnan das Vorhandensein
solchen alle verbindenden und einenden Mitte entweder für das Neue

Testament der für die lutherischen Bekenntnisschriften eugnen { IDie Ge-
meinsamkeit 1ST 7umindest beiden Fällen für den Glauben der Kirche da
SCWESCLL S1e 1ST aber darüber hinaus doch ohl ebentalls beiden Fällen

der 4C die jeweils geht selbst suchen Es 1ST also unserem

Fall danach fragen eben nicht 1LLUTL Luther sondern auch elan-
chthon den Vätern uUu1lserTrer Kirche gehört INa  — das Gemeinsame
rblickt hat das u11ls heute als 2uUumM vereinbar erscheint und ob sich diese
Gemeinsamkeit nicht vielleicht CirTer erstreckt als CS für unls heute sich
den Anschein hat
Die Verschiedenheiten 7wischen den einzelnen Bekenntnisschriften ordern
u1l5 also heraus selbständig Theologie treiben S1ie erlegen uns die Ver-



pflichtung auf, nicht intach die alten Formeln wiederholen, sondern 1n
der Analogia Aidei dasselbe mit Worten und 1n e Begrifflichkeit

CIL. S1e verwehren 0& u11 daß WI1r u11ls mMIit dem Schatz uNsSsCICL Be-
kenntnisschriften egnügen und u11ls selbstsicher des alleinigen Besitzes der
Wahrheit rühmen. S1e zeigen u11s vielmehr, daß CS etztlich auf das Kine
un! LLUT auf dieses ankommt, nämlich auf das solus Christus, und daß alle
anderen Lehraussagen der Bekenntnisschriften Gegenstand VO  - theolo-
gvischen Auseinandersetzungen mMiIit anderen Konfessionen, auch mit der
rtrömischen Kirche, se1n können. Solche Auseinandersetzungen waren nicht
echt, wWweNn iNan VO vornherein nıcht bereit ware, kein Jota VO dem Buch-
staben der Bekenntnisschriften preiszugeben oder nichts VO  - dem anderen
hinzuzulernen. Eı1ıne solche Haltung würde 7zumindest Luthers Schmalkal-
dischen Trtikeln widersprechen. S1e könnte sich allenfalls auf die Konkor-
dienformel berufen, mMit geringeremeaufeinzelne Partien der Contfessio
Augustana w1e den vorhin zitierten problematischen Begrifft des decretum.
S1e schiene mir aber 1im Lichte der Theologie der Bekenntni1s-
schriften, VOL em auch 1m Licht ihres Kirchenbegrifis, schlechterdings
nicht vertretbar. Es 4annn sich nicht darum handeln, in bilderstürmerischer
Weise mMIit den Bekenntnisschriften verfahren. jeimenr en WIr 1n
ihnen VOL em auch das Zeugnis der Väter achten.
Lassen S1ie mich schließen MI1t dem Hinweilis darauf, daß gerade die Kon-
kordienforme ihrer gvewissen Kinseitigkeit keineswegs andere Be-
kenntnisse ausgeschlossen wissen will, sondern die Möglichkeit
Bekenntnisaussagen ogrundsätzlich freigibt. S1e betont ausdrücklich, daß
allein (sottes Wort Richtschnur für die Lehre se1in soll un! daß INa 1n den
Symbola ‚„„Nicht Rıchter w1e die Heilige chrift SC1 sehen hat), sondern
allein Zeugnuis un: Erklärung des Glaubens, w1e jederzeit die Heilige
chrift in strittigen Trtikeln 1n der Kirche Gottes VO den damals
Lebenden verstanden un ausgelegt, und derselbigen widerwärtige Lehr
verworten und verdammt worden ist‘‘39 ögen WIr u11ls als rTeue chüler
der Bekenntnisschriften erwelisen, indem WI1r diese Aussag beherzigen.

Epit. 769, 28#1:; vgl Solida Declarati? BS 8537, 11.

Der Artikel VO:  e der Rechtfertigung ist ein eister un: Fürst ber
alle Arten VOIll Lehre un fexiert alles Gewlissen un die Kıirche
Ohne ihn 1sSt die Welt fade un lauter Finsternis.

MARTIN LUTHER
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